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Gemeindeamt   

 

B u c h     

 

P R O T O K O L L 
 

über die am Montag, den 14. April 2025 mit Beginn um 19:30 Uhr im Gemeindesaal 
Buch abgehaltene konstituierende Sitzung der Gemeindevertretung Buch der 
Legislaturperiode 2025 bis 2030. 
 
Anwesend:         Bgm. Franz MARTIN als Vorsitzender 
 Vize-Bgm. Erich EBERLE    
 GV. Michel STOCKLASA           
 GV. Dietmar RITTER  
 GV. Christine FREUIS 
                                GV. Werner BÖHLER 
                                GV. Elke SINZ 
                                GV. Peter STEURER 
                                GV. Dominik STEURER 
                                GV. Helmut GREBER   
                                GV. Gottlieb MÜLLER      
                                GV. Chris FEUERSTEIN    
                                
   
                                GV.EF.  Mirjam EBERLE        
          GV.EM. Elias EBERLE 
 GV.EM. Manuel HOPFNER 
                                GV.EF. Annette BÖHLER 
                                GV.EF. Lisa Maria MÜLLER 
                                GV.EM. Jan MEISINGER 
 GV.EM. Dietmar RAID 
 
Entschuldigt:            Pfarrer Marius DUMEA 
                                 GV. EM. Hubert MÜLLER 
                                 GV.EM. Johannes FETZ 
                                 GV. EM. Florian STEURER 
 
    
Schriftführerin: Gemeindesekretärin Frau Melanie STADELMANN 
 
Zuhörer:  Altbürgermeister Ewald Hopfner, Alt.GV. Siegfried   
                                Hopfner, Saaltechniker Manfred Arquin, interessierte  Zu- 
                                hörerinnen und Zuhörer, Mitglieder des Musikvereins Buch 
 
 
Folgende Tagesordnung war zu erledigen: 
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1) Eröffnung und Begrüßung, sowie Feststellung der Beschlussfähigkeit  (§ 43 
GG.); 

 
2) Gedenken an den verstorbenen Gemeinderat Gerhard Rhomberg; 

 
3) Angelobung der Gemeindevertreter ( § 37, Abs. 1 GG); 

 
4) Bestellung eines Schriftführers (§ 47, Abs. 2 GG)  

 
5) Festsetzung der Zahl der Mitglieder des Gemeindevorstandes (§ 55 GG.) 

 
6) Wahl der Mitglieder des Gemeindevorstandes (§ 56 GG.); 

 
7) Wahl der Vizebürgermeisterin / des Vizebürgermeisters (§ 62 GG, Abs. 1 GG); 

 
8) Genehmigung der Verhandlungsschrift der letzten öffentlichen Sitzung vom 30. 

Dezember 2024 (§ 47 GG) 
 

9) Allfälliges und Vorstellung der Arbeitsschwerpunkte für die Legislaturperiode 2025 bis 
2030; 

 

 
TOP 1 

 
Bürgermeister Franz Martin begrüßt alle anwesenden bei der Gemeindevertretungswahl vom 
16. März 2025 gewählten Mitglieder und Ersatzmitglieder der Gemeindevertretung und gratuliert 
allen nochmals  zu ihrer Wahl. Ein herzlicher Willkommensgruß gilt Ehrenbürger Alt.Bgm. Ewald 
Hopfner, Alt.GV. Siegfried Hopfner, Saaltechniker Manfred Arquin, den Musikanntinnen und 
Musikanten des Musikvereins Buch, sowie den anwesenden Zuhörerinnen und Zuhörern. 
 
Die Einladung samt Tagesordnung zur heutigen konstituierenden Sitzung ist allen Mitgliedern 
der Gemeindevertretung ordnungsgemäß zugestellt worden. Desweiteren wird vom Vor-
sitzenden festgestellt, dass alle gewählten Mitglieder (12) der Gemeindevertretung der 
Legislaturperiode 2025 – 2030 vollzählig anwesend sind.  
 
Es wird festgehalten, dass GV. Hubert Müller nach der Wahl vom 16. März 2025 (Platz 11) 
erklärt hat, dass er sein Mandat als Gemeindevertreter zurücklegt (Begründung, beruflich viel im 
Ausland).  Er möchte als Ersatzgemeindevertreter tätig sein. Die dazu notwendigen formalen  
Schritte wurden mit der Landeswahlbehörde (Frau Andrea Schenkermayr) abgeklärt. Somit 
rückt Herr Gottlieb Müller vor und ist Mitglied der Gemeindevertretung. 
 
Es wird festgehalten, dass die Beschlussfähigkeit gemäß den Bestimmungen des  § 43 des 
Gemeindegesetzes gegeben ist. 
 
 
TOP 2 
 
Bürgermeister Franz Martin ersucht alle sich von ihren Plätzen zu erheben um für den am 08. 
März 2025 verstorbenen Gemeinderat  Gerhard Rhomberg eine Gedenkminute abzuhalten. 
Franz würdigt die Verdienste von Gerhard … 
 
„Unser engagierter Gemeinderat Gerhard wurde durch eine heimtückische Krankheit mitten aus 
dem aktiven und blühenden Leben gerissen. Wir haben einen wertvollen und angenehmen 
Menschen … der sich selber stets in den Hintergrund gestellt hat … und der den Interessen des 
Gemeinwohls und insbesondere des guten und menschlichen Umgangs miteinander im Dorf  
unermüdlich bis zur letzten Stunde persönlich gelebt und gedient hat verloren. 
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Gerhard war in den Jahren 2015 bis 2020 Mitglied der Gemeindevertretung und ab dem Jahr 
2020 bis laufend als Gemeinderat kommunalpolitisch tätig.  
 
 
Er hat in sehr konstruktiver und harmonischer Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und 
Kollegen der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes sich mit unglaublicher Tatkraft 
für die Umsetzung von wichtigen Infrastrukturprojekten eingesetzt.  
 
Als exzellenter Fachmann und Experte in Finanzfragen hatte Gerhard eine gewichtige Stimme 
in Bezug auf Budget- und Finanzplanung. Er hat sich immer aktiv eingebracht und für alle 
Themenbereiche vollen Einsatz gezeigt. 
 
Ganz besonders zeichnete Gerhard aus … 
 

 Seine Handschlagqualität … 
 Sein Bekenntnis zum Dorf …  
 Hausverstand und hohes Fachwissen  …  
 Verantwortung übernehmen und tragen …  

 
Wir danken Gerhard für seinen Einsatz und die geleistete Arbeit für die Bevölkerung von Buch 
und halten Gerhard in dankbarer Erinnerung. 
 
 
TOP 3 
 
Gemäß § 37, Absatz 1 des Gemeindegesetzes haben die gewählten Gemeindevertreterinnen 
und Gemeindevertreter in der konstituierenden Sitzung vor dem Gemeindewahlleiter das 
Gelöbnis abzulegen. Das Gelöbnis wird vom Vorsitzenden im entsprechenden Wortlaut 
vorgetragen und alle anwesenden Mandatare (19 Mandatare anwesend, lt. Anwesenheitliste) 
legen nachfolgend das Gelöbnis mit den Worten  „Ich gelobe …“ ab. 

TOP 4 

 
Auf Antrag des Vorsitzenden beauftragt die Gemeindevertretung einstimmig Frau Melanie 
Stadelmann (Gemeindesekretärin) mit der Protokollierung in Bezug auf die heutige kon-
stituierende Sitzung der Gemeindevertretung. 
 
 
TOP 5 
 
Gemäß § 55 des Gemeindegesetzes hat die Zahl der Mitglieder des Gemeindevorstandes 
mindestens drei Mitglieder zu betragen, darf aber ebenso den vierten Teil der Zahl der 
Gemeindevertreter nicht übersteigen. Bei zwölf Gemeindevertretern sind das somit mindestens 
drei Mitglieder und höchstens ebenso drei Mitglieder. Auf Antrag des Vorsitzenden wird die 
Anzahl der Mitglieder des Gemeindevorstandes mit „drei Mitgliedern“ festgesetzt und 
einstimmig durch die Mandatare der Gemeindevertretung beschlossen. 

 
 
TOP 6 

 
Gemäß § 56, Absatz 1 des Gemeindegesetzes sind die Mitglieder des Gemeindevorstandes 
einzeln aus der Mitte der Gemeindevertretung zu wählen. Die Funktionsdauer ist ident mit der 
Funktionsdauer der Gemeindevertretung. Der Vorsitzende informiert auf Basis der 
Bestimmungen des Gemeindegesetzes, dass dann nachfolgend die Vizebürgermeisterin oder 
der Vizebürgermeister aus der Mitte der Mitglieder des Gemeindevorstandes zu wählen ist.  
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GV. Peter STEURER und GV. Dietmar RITTER werden durch die Gemeindevertretung 
einstimmig als Stimmenzähler gewählt. 
 
Wahl des 1. Gemeinderates: 
 
Wahlgang 1: 
                        Franz MARTIN                     6 Stimmen 
                        Erich EBERLE                      3 Stimmen 
                        Michel STOCKLASA    2 Stimmen 
                                                                                1 Stimme leer 
Wahlgang 2: 
    
                        Franz MARTIN                                  10 Stimme 
                        Michel STOCKLASA    1 Stimme 
                                                                                1 Stimme leer 
    
Bgm. Franz Martin bedankt sich bei den Kolleginnen und Kollegen der Gemeindevertretung für 
die Wahl und nimmt die Wahl zum 1. Gemeinderat an. 
 
 
Wahl des 2. Gemeinderates: 
 
Wahlgang 1: 
 
                        Erich EBERLE                      9 Stimmen 
                        Michel STOCKLASA    2 Stimmen 
                                                                                1 Stimme leer 
 
Erich Eberle bedankt sich bei den Kolleginnen und Kollegen der Gemeindevertretung für das 
ausgesprochene Vertrauen und nimmt die Wahl zum 2. Gemeinderat an. 
 
 
Wahl des 3. Gemeinderates: 
 
Wahlgang 1: 
 
                        Michel STOCKLASA    6 Stimmen   
                        Werner BÖHLER   3 Stimmen 
                        Christine FREUIS                               2 Stimmen 
                        Dominik STEURER                            1 Stimme 
 
Wahlgang 2: 
 
                        Michel STOCKLASA    7 Stimmen 
                        Christine FREUIS                               2 Stimmen 
                        Werner BÖHLER   2 Stimmen 
                        Dietmar RITTER                                 1 Stimme 
 
Michel Stocklasa bedankt sich bei den Kolleginnen und Kollegen der Gemeindevertretung für 
das Vertrauen und nimmt die Wahl zum 3. Gemeinderat an. 
 
 
Somit setzt sich der Gemeindevorstand aus folgenden Mitgliedern der Gemeindevertretung 
zusammen:  
 
1. Gemeinderat Bgm. Franz Martin 
2. Gemeinderat GR. Erich Eberle  
3. Gemeinderat GR. Michel Stocklasa 
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Der Vorsitzende Bgm. Franz Martin gratuliert den beiden gewählten Gemeinderäten Erich 
Eberle und Michel Stocklasa zu ihrer Wahl. 
 
 
TOP 7 
 
Gemäß § 62 des Gemeindegesetzes ist die Vizebürgermeisterin beziehungsweise der Vize-
bürgermeister aus der Mitte des Gemeindevorstandes zu wählen. 
 
 
Wahl des Vize-Bürgermeisters: 
 
Wahlergebnis: 
 
Erich EBERLE     8 Stimmen 
Michel STOCKLASA                                                     3 Stimmen  
Ungültig   1 Stimmen  (leer)  
 
Somit wird Gemeinderat Erich Eberle im 1. Wahlgang zum Vizebürgermeister der Gemeinde 
Buch bestellt.  
  
Der neu gewählte Vize-Bürgermeister bedankt sich bei den Kolleginnen und Kollegen der 
Gemeindevertretung und nimmt die Wahl an.  
 
Der Vorsitzende Bgm. Franz Martin gratuliert dem wiedergewählten Vizebürgermeister Erich 
Eberle zu seiner Wahl. 
 
Vize-Bgm. Erich Eberle gratuliert Bgm. Franz MARTIN für die in der Bürgermeisterdirektwahl 
vom 16. März 2025 erreichte mehr als „Dreiviertelmehrheit“ (76,35 Prozent) und freut sich auf 
eine weitere gute Zusammenarbeit in der Gemeindevertretung, sowie im Gemeindevorstand. 
 
TOP 8 
 
Das in Schriftform vorliegende und an alle Gemeindemandatare zugestellte Protokoll der 36. 
Gemeindevertretungssitzung vom 30. Dezember 2024 wird einstimmig genehmigt. 
 
 
TOP 9 
 
 
Bürgermeister Franz Martin stellt in einem Kurzstatement die geplanten Arbeitsschwerpunkte 
für die Legislaturperiode 2025 -2030 vor.  
 

 Förderung der Ehrenamtlichkeit, Förderung des Vereinswesens und Stärkung des 
Zusammenhaltes in der Dorfgemeinschaft 

 Fertigstellung des Bauprojektes Dorfladen mit obliegenden Wohnungen 
 Umsetzung einer finanzierbaren Variante des Sporthauses 
 Überarbeitung des Gefahrenzonenplanes 
 Abschluss des räumlichen Entwicklungsplanes (REP)  
 Erhalt und Ausbau der örtlichen Infrastruktur / Wohnraum für Einheimische 
 Erhaltung der Betriebsgenehmigung für die Schiliftanlagen u.a.m. 

 
Bgm. Franz Martin bringt zum Ausdruck, dass er sich darauf freut gemeinsam mit dem 
gesamten Team der Gemeindevertretung die bestehenden Herausforderungen anzunehmen 
und sich mit voller Kraft für die Belange der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Buch 
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einzusetzen. Besonderer Dank spricht der Vorsitzende an jene Gemeindemandatare aus, die 
nach langjähriger Mitarbeit in der Gemeindevertretung und in zahlreichen Arbeitsausschüssen 
mitgearbeitet haben und für die neue Periode 2025 bis 2030 nicht mehr kandidiert haben. 
 
Ebenfalls herzlichen Dank an den Musikverein Buch für die musikalische Umrahmung, sowie 
Saaltechniker Arquin Manfred für den „guten Ton“ im Saal. 
 
 
 

Ende der Sitzung:   21.00 Uhr     
 
 
       Die Schriftführerin                     Der Bürgermeister 
 
 
 
  Melanie STADELMANN               Franz MARTIN 

 

 

 

 

 

 


